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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Protection de l'environnement

Protection de la nature

Als Testfall für das seit 1967 rechtskräftige Bundesgesetz wurde ein Streit um die
Führung der bändnerischen Hauptstrasse im Oberengadin bezeichnet, in welchem
sich die Gemeinde Celerina gegen die Beeinträchtigung einer Schutzzone durch das
kantonale Bauprojekt wehrte; obwohl die Gemeinde eine eigene Variante vorgelegt
hatte, für die sich auch die öffentlichen und privaten Natur- und Heimatschutzgremien
einsetzten, entschied Bundesrat Tschudi im Juli zugunsten der Kantonsbehörden,
indem er ihnen für ihr Projekt eine 80 prozentige Subvention zusprach. Gegen den
Entscheid, der lebhafte Kritik auslöste, erhoben die interessierten Organisationen beim
Gesamtbundesrat eine Beschwerde, welcher aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde. 1

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 31.12.1968
PETER GILG

Einen praktischen Erfolg erreichten die Bestrebungen zur Erhaltung des
Landschaftsbildes im Streit um die Strassenführung bei Celerina. Der Bundesrat hiess
im November in einem bedeutsamen Grundsatzentscheid die Beschwerde der
interessierten Organisationen gut und sprach die Bundessubvention nicht dem
angefochtenen Projekt der Bündner Kantonsregierung zu, sondern der Variante der
betroffenen Gemeinde, die dem Landschaftsschutz besser Rechnung trug. Als
unwirksam erwiesen sich die Bestimmungen des eidgenössischen Natur- und
Heimatschutzgesetzes im Fall eines Bauprojekts bei Brunnen, gegen dessen Bewilligung
durch die Schwyzer Regierung die Natur- und Heimatschutzorganisationen vergeblich
beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde erhoben; da es hier um keine
Bundesaufgabe ging, konnte die kantonale Zuständigkeit nicht bestritten werden. Einer
gleichzeitigen Beschwerde beim Bundesrat gegen die von den schwyzerischen
Behörden erteilte Rodungsbewilligung im Schutzwald wurde jedoch aufschiebende
Wirkung gegeben, so dass mit der Überbauung nicht begonnen werden konnte. Auf
Opposition aus Kreisen der Forstwirtschaft wie des Natur- und Heimatschutzes stiess
eine umfängliche Waldrodung südlich von Sitten, die zur Herstellung einer Skipiste
durchgeführt und u.a. von Bundesrat Bonvin beim EDI befürwortet wurde. Speziell mit
der Freihaltung des Landschaftsbildes von Abfällen befasste sich ein aus Kreisen der
Verpackungsindustrie gegründeter Verein «Aktion saubere Schweiz». 2

DÉBAT PUBLIC
DATE: 23.12.1969
PETER GILG

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Protection des sites et du patrimoine

Mitte September 2019 veröffentlichte das BAK die Vernehmlassungsergebnisse zur
Totalrevision der Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (VISOS). Gesamthaft waren 92 Akteure (Kantone, Parteien,
Dachverbände und weitere Organisationen) zur Stellungnahme eingeladen worden,
wovon 54 auch antworteten. 26 der insgesamt 80 eingegangenen Antworten waren
sogenannte Spontanantworten, d.h. sie stammten von nicht explizit eingeladenen
weiteren Organisationen. 
Das BAK deutete diese rege Rücklaufquote als ein «grosses Interesse» an der
angestrebten Revision, die mehrheitlich auf ein positives Echo stiess. So fand die
Revision in ihrer Gesamtheit bei 52 Stellungnahmen Anklang, wobei drei Akteure (die
Kantone GE, JU, UR) ihre vollständige Zustimmung und 18 weitere Kantone, die SP, der
SSV und 29 weitere Organisationen ihre Zustimmung mit Anpassungsbedarf geltend
machten. Besonders hervorgehoben wurde hierbei, dass die
Harmonisierungsbestrebungen der VISOS mit den Schwesterverordnungen VBLN und
VIVS mehr Rechtssicherheit und eine grössere Legitimität der drei Inventare schaffe
und die Objektivität sowie Wissenschaftlichkeit des ISOS durch die Aufnahme der
Legaldefinition gesteigert würden. Zudem erhöhe die Festsetzung der Bestimmungen
sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene die Planungssicherheit und eine
Festlegung der Aufnahmekriterien auf Verordnungsstufe stärke das ISOS als
raumplanerisches Instrument, was besonders im Bereich der Raumplanung zu mehr

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 12.09.2019
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Rechts- und Planungssicherheit beitrage. 15 der zustimmenden Organisationen waren
von diesen positiven Aspekten derart überzeugt, dass sie gar auf eine möglichst
zeitnahe Inkraftsetzung der Revisionsvorlage durch den Bundesrat bestanden.
Dem gegenüber standen 26 Stellungnahmen, die eine Totalrevision in der dargebotenen
Form vollständig (Kanton SG, die SVP und der SGV) oder mit Eventualanträgen (Kantone
GR, NE, SO und ZG, vier Dachverbände und 15 Organisationen) ablehnten. Der Entwurf
nehme die kantonalen Anliegen hinsichtlich der ISOS-Methode zu wenig auf und schaffe
neue Hürden für die Interessenabwägung. Des Weiteren seien allgemeine
Entwicklungsperspektiven und Ziele der Siedlungsentwicklung nach innen nicht
entsprechend gewichtet worden. Zudem sei der Zeitpunkt der Revision äusserst
ungünstig gewählt, da mit der Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308) und den
parlamentarischen Initiativen Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 17.525) und Egloff (svp, ZH; Pa.Iv.
17.526) aktuell noch ISOS-relevante Vorstösse im Parlament hängig seien. Entsprechend
beantragten 16 Stellungnahmen explizit die Sistierung der Revision, wovon sechs einen
partnerschaftlichen Klärungsanstoss hinsichtlich der offenen Fragen von Bund und
Kantonen forderten und zehn die parlamentarische Beratung der hängigen Geschäfte
abwarten wollten. 3

1) NZZ, 17.7., 7.8., 28.8., 4.12. und 19.12.68; NZ, 21.7.68; Bund, 28.7., 4.8., 8.8. und 16.8.68; BN, 5.8.68; Lb, 10.8.68; NBüZ,
13.12.68.; Verhandl. B. vers., 1968, S. 47; Verhandl. B. vers., 1968, S. 55
2) NZZ, 23.1., 6.2., 4.6., 10.10. und 23.12.69; Bund, 30.11. und 7.12.69.
3) Faktenblatt zur Revisionsvorlage; Vernehmlassungsbericht vom 12.9.19; SGR, 15.3.19; AVF, 16.3.19; APZ, 30.3.19
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